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 Veröffentlicht am 06.05.2003

Rechtssatz

Die Berufungsbehörde darf nur prüfen, ob der Beschuldigte die ihm von der Erstbehörde angelastete Tat begangen

hat oder nicht. Der Berufungsbehörde fehlt zur Wahrnehmung einer dem Beschuldigten von der Erstbehörde nicht

vorgeworfenen Tat die notwendige Sachbefugnis. Ändert nun die Berufungsbehörde unzulässigerweise den Spruch

des erstinstanzlichen Straferkenntnisses in der Weise, dass die vorgeworfene Tathandlung erster Instanz

ausgewechselt wurde, so wurde gegen eine gesetzliche Anordnung verstoßen. (Aufhebung des erstinstanzlichen

Bescheides)

Schlagworte

Spruch, Spruchauswechslung, Tat, Tatauswechslung, Berufung, Berufungsbehörde, Sachbefugnis, Spruchabänderung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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